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Unfallschutz
bei Landmaschinen und Geräten

Die meisten Unfälle beim Umgang mit Maschinen und Geräten der
Innen- und Aussenwirtschaft entstehen durch mangelhafte und manchmal
auch leichtsinnigerweise abgenommene Schutzvorrichtungen an Zahn-,
Ketten-, Flach- und Keilriemengetriebe, Kreissägen, Gelenkwellen und
dergleichen mehr. Diese Unfälle sind meist schwerer Art, weil sie vielfach
Gliedverluste zur Folge haben. Wird z. B. mit einer Kreissäge gearbeitet, so
muss diese zum Querschneiden von Rundhölzern, Scheitern, Knüppeln,
Stangen usw. mit einer Zuführungsvorrichtung, z. B. Wippe (schwingender
Bock), Rolltisch (Wagen) versehen sein, der so gestaltet ist, dass das Werkstück

beiderseits des Sägeblattes in einer Haltevorrichtung während des
Schneidens festliegt.

Werden Maschinen und Geräte durch die Zapfwelle des Traktors
angetrieben, so ist die Gelenkwelle und das Kreuzgelenk der betreffenden
Maschine mit einem nicht beweglichen Unfallschutz zu versehen, da wiederholt
durch ungeschützte Gelenkwellen schwere und lebensgefährliche Unfälle
eingetreten sind.

Bei Uebernahme und evtl. Inbetriebsetzung von Maschinen muss, um
Unfällen vorzubeugen, der Landwirt immer darauf achten, dass sie in einem
ordnungsgemässen Zustand und unfallsicher sind und der Hersteller die
Unfallverhütungsvorschriften beachtet hat.

Auch muss immer wieder auf die pflegliche Behandlung und Instandhaltung

der Sicherheits- und Schutzvorrichtungen hingewisen werden.
Missbrauch und eigenmächtige Beseitigung sowie Beschädigungen von
Schutzvorrichtungen sind unverantwortlich und können bei einem Unfall
strafrechtliche Folgen haben.

Werden Maschinen mit Treibriemen (Flachriemen) angetrieben, so müssen

die Riemenverbinder glatt und fest sein. Schienenverbinder,
Glockenschrauben, Schnallen und ähnliche Verbindungen sind unzulässig.

Verstopfungen bei laufenden Maschinen, wie Häcksler, Stroh- und
Heugebläsen, zu beseitigen sowie das Hineinfassen oder Nachstossen mit
Stöcken und dergleichen in die Gehäuse der Zuführungsorgane,
Wurfschaufeln usw. ist lebensgefährlich und zu unterlassen. Die Maschine ist
abzustellen und dann zu reinigen.

Das Reinigen und Säubern, sowie Reparieren von Teilen an laufenden
Maschinen, wie z. B. das Reinigen der Streuaggregate der Stallmiststreuer
ist strengstens untersagt und auf jeden Fall zu unterlassen. Auch dürfen in

der Nähe bewegter Maschinen und Triebwerke lose Kleidung, hängende
Haare und Zöpfe, Schleifen, Bänder, Halstuchzipfel und dergleichen nicht
getragen werden. Vor allen Dingen ist bei Inbetriebsetzung grösserer
Maschinen darauf zu achten, dass niemand gefährdet wird. Dies gilt besonders,
wenn mehrere Personen in der Nähe oder an der Maschine sind (z. B. an
der Dreschmaschine, am Binder, an Heu- und Strohpressen).
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Werkzeuge und landwirtschaftliche Handgeräte sollen vor dem Gebrauch
auf ihre Beschaffenheit geprüft und dürfen nur in gebrauchsfähigem Zustand
verwendet werden. Die Stiele sind sachgemäss durch Keile, Verschraubun-
gen und dergleichen zu befestigen. Grate (Bart) an Hämmern, Meissein,
Keilen usw. sind durch Abschleifen oder Warmabhauen, aber nicht durch
Zurückschmieden zu entfernen. Werkzeuge und Geräte sind so aufzubewahren,

dass sich niemand daran verletzen kann.
Sensen, Gabeln, Rechen, Hacken, Aexte, Beile, Sägen und dergleichen

sind bei der Beförderung so zu verwahren, dass sie keine Verletzungen
verursachen können, und so zu befestigen, dass sie bei der Fahrt nicht
behindern. K.F.

Für Sie gelesen

Max-Eyth-Denkmünze
für Gerhardt Preuschen

Der Vorstand der DLG hat Prof. Dr.

Gerhardt Preuschen, dem Direktor des
Max-Planck-Institutes Bad Kreuznach, in

Anerkennung seiner für die landwirtschaftliche

Praxis so wichtigen Forschungsarbeiten

und in Anerkennung seiner
Verdienste um die Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft die Max Eyth-Denkmünze
«Dem Mitarbeiter» in Silber verliehen. Der
Hauptgeschäftsführer der DLG, Dr. Rudolf
Lais, überreichte die hohe Auszeichnung
am Vorabend des Jubiläums und würdigte
in einer kurzen Ansprache die Verdienste
des ausgezeichneten DLG-Mitgliedes: für
die Landwirtschaft im allgemeinen und für
die DLG im besonderen. DLG

Herrn Prof. Dr. Gerhardt Preuschen, der
in der Schweiz kein Unbekannter ist, gratulieren

wir zu dieser verdienten Ehrung von

ganzem Herzen. Die Redaktion

Einheitliche Bestimmungen
zur Unfallverhütung
werden von der CEMA angestrebt, die aus
diesem Grunde bei der EWG (Arbeitsgruppe

«Hindernisse im Warenaustausch»)
entsprechende Vorschläge eingereicht hat.

Diese betreffen in erster Linie den Schutz
der Zapfwelle an Traktoren und den
Schutz der Gelenkwelle sowie sonstiger
beweglicher Traktorenteile, die im Arbeits¬

bereich liegen. Ausserdem gehören dazu

Vorschläge für die Gestaltung und
Anbringung der Traktorsitze.

Die Zahl der Arbeitsunfälle
in der deutschen Landwirtschaft
ist mit fortschreitender Mechanisierung
auch im Jahre 1964 weiter zurückgegangen.
Zugleich hat sich aber gezeigt, dass die
Motorisierung der Transporte in steigendem

Masse Unfälle fordert. Seit 1960 ist
die Zahl der Unfälle mit Schleppern von
9400 auf fast 10 000 gestiegen. Während
1960 bei diesen Unfällen 188 Schlepperfahrer

starben, waren es vier Jahre später
217. Sehr viel deutlicher zeigt sich diese
Entwicklung bei den Schlepperanhängern.
Hier nahmen die Unfälle im gleichen Zeitraum

sogar um 60 % von 5700 auf 9200 zu.
Die Zahl der Todesopfer stieg von 32 auf
47. Bei den Schlepperunfällen mit Anhängern

ist offensichtlich ein grosser Teil auf

Traktoren
Wir kennen alle Typen seit über 35
Jahren und verfügen über:

• Komplettes Ersatzteillager
• Spezial-Reparaturwerkstätte
• Elektro- und Diesel-Service

Wenden Sie sich daher an die
Protractor AG, Riedholz/SO
Telefon (065) 2 29 29
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